
 

 

MoratoriumPlus 

Der Verein Strom ohne Atom (SoA) lanciert Mitte April 1998 die beiden neuen Anti-Atominitiativen «Strom ohne 
Atom» und «MoratoriumPlus». Nachfolgend die beiden Initiativtexte: 

 
Eidgenössische Volksinitiative MoratoriumPlus –  
Für die Verlängerung des Atomkraftwerk-Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos (MoratoriumPlus) 
Die Volksinitiative lautet: 

 
I 
Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt: 

 
Art. 24 quinquies Abs. 3 (neu) 
3 Soll ein Atomkraftwerk länger als vierzig Jahre in Betrieb bleiben und wird dies nicht durch eine andere 
Verfassungsvorschrift ausgeschlossen, ist hiefür ein referendumspflichtiger Bundesbeschluss erforderlich. Die 
Betriebszeit darf um jeweils höchstens zehn Jahre verlängert werden. Das Verlängerungsgesuch des Betreibers 
hat insbesondere Aufschluss zu geben über 
a. den Alterungszustand der Anlage und die damit zusammenhängenden Sicherheitsprobleme; 
b. die Massnahmen und Aufwendungen, um die Anlage dem neuesten internationalen Stand der Sicherheit 

anzupassen. 
 

Art. 24octies Abs. 3 Bst. c (neu) 
3 Der Bund: 
c. erlässt Vorschriften über die Deklaration der Herkunft und der Art der Produktion von Elektrizität. 

 
II 
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt: 

 
Art. 25 (neu) 
Für die Dauer von zehn Jahren seit Annahme dieser Übergangsbestimmung werden keine bundesrechtlichen 
Bewilligungen erteilt für 
a. neue Atomenergieanlagen; 
b. die Erhöhung der nuklearen Wärmeleistung bei bestehenden Atomkraftwerken; 
c. Reaktoren der nukleartechnischen Forschung und Entwicklung, soweit sie nicht der Medizin dienen. 
 



 

 

 

Strom ohne Atom 

Eidgenössische Volksinitiative Strom ohne Atom –  
Für eine Energiewende und die schrittweise Stilllegung der Atomkraftwerke (Strom ohne Atom) 

 
Die Volksinitiative lautet: 

 
I 
Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt: 

 
Art. 24decies (neu) 
1 Die Atomkraftwerke werden schrittweise stillgelegt. 
2 Die Wiederaufarbeitung von abgebrannten Kernbrennstoffen wird eingestellt. 
3 Der Bund erlässt die erforderlichen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere auch betreffend 
a. die Umstellung der Stromversorgung auf nicht-nukleare Energiequellen unter Vermeidung der Substitution 

durch Strom aus fossil betriebenen Anlagen ohne Abwärmenutzung; 
b. die dauerhafte Lagerung der in der Schweiz produzierten radioaktiven Abfälle, die diesbezüglichen 

Sicherheitsanforderungen und den Mindestumfang der Mitentscheidungsrechte der davon betroffenen 
Gemeinwesen; 

c. die Tragung aller mit dem Betrieb und der Stilllegung der Atomkraftwerke zusammenhängenden Kosten durch 
die Betreiber sowie ihre Anteilseigner und Partnerwerke. 
 

II 
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt: 

 
Art. 24 (neu) 
1 Die Atomkraftwerke Beznau 1, Beznau 2 und Mühleberg sind spätestens zwei Jahre nach der Annahme dieser 
Übergangsbestimmung ausser Betrieb zu nehmen, die Atomkraftwerke Gösgen und Leibstadt spätestens nach 
jeweils dreissig Betriebsjahren. 
2 Nach der Annahme dieser Übergangsbestimmung ist es nicht mehr gestattet, abgebrannte Kernbrennstoffe zum 
Zweck der Wiederaufarbeitung auszuführen. Früher ausgeführte, bis zur Annahme dieser Übergangsbestimmung 
noch nicht wiederaufgearbeitete Kernbrennstoffe sind soweit als möglich unbehandelt zurückzunehmen. 
Abweichende staatsvertragliche Regelungen bleiben vorbehalten. 
3 Der Bundesrat erlässt innert einem Jahr nach der Annahme dieser Übergangsbestimmung die erforderlichen 
Ausführungsbestimmungen. 
 
 


